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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.12.1984

Norm

StGB §105 D

StGB §107

Rechtssatz

Das Verlangen nach einem (dem Opfer) unmöglichen Verhalten kann unter dem Gesichtspunkt der Ernstlichkeit der

Forderung die Tatbildlichkeit der Nötigung nach § 105 StGB ausschließen und (nur) jene der gefährlichen Drohung

nach dem § 107 StGB begründen.
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